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Schriftlicher Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt zu 12 über den 
Ausschluss eines eventuellen Andienungsrechts der Aktionäre beim Erwerb 
eigener Aktien sowie des Bezugsrechts bei der Veräußerung zurückerworbener 
eigener Aktien gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 
 
a) Einleitung  
 
Der Vorstand hat zu Punkt 12 der Tagesordnung gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 
Abs. 4 Satz 2 AktG einen schriftlichen Bericht erstattet, in welchem die Gründe für die 
vorgeschlagene Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien – anders als über die 
Börse oder ein Angebot an alle Aktionäre – unter Ausschluss des Bezugsrechts erläutert 
werden. Der Bericht ist vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an im Internet 
unter https://www.lloydfonds.de/aktie/hauptversammlung/ zugänglich. Er wird auch in der 
Hauptversammlung selbst zugänglich gemacht werden.  
 
Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht: 
 
Durch Hauptversammlungsbeschluss vom 10. Juni 2008 wurde die Gesellschaft letztmals 
ermächtigt, bis zum 9. Dezember 2009 eigene Aktien bis zu einem Anteil am 
Grundkapital, der zehn vom Hundert nicht übersteigen darf, zu erwerben. Die 
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien soll erneuert werden.  
 
Der Beschlussvorschlag der Verwaltung zu Tagesordnungspunkt 12 sieht vor, den 
Vorstand zu ermächtigen, eigene Aktien im Umfang von insgesamt bis zu 10 % des 
derzeitigen Grundkapitals oder, falls dieser Wert geringer ist, des zum Zeitpunkt der 
Ausübung der vorliegenden Ermächtigung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. 
Dabei hat der Erwerb über die Börse, mittels eines an alle Aktionäre gerichteten 
öffentlichen Kaufangebots oder mittels einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines 
solchen Angebots zu erfolgen. Der aktienrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz ist 
jeweils zu beachten. Bei der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Angebots können 
die Adressaten dieser Aufforderung entscheiden, wie viele Aktien sie der Gesellschaft zu 
welchem Preis (bei Festlegung einer Preisspanne) anbieten möchten. 
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Bei einem öffentlichen Kaufangebot oder einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von 
Verkaufsangeboten kann es dazu kommen, dass die von den Aktionären angebotene 
Menge an Aktien der Gesellschaft die von der Gesellschaft nachgefragte Menge an Aktien 
übersteigt. In diesem Fall muss eine Zuteilung nach Quoten erfolgen. Hierbei soll es 
möglich sein, eine bevorrechtigte Annahme kleinerer Offerten oder kleinerer Teile von 
Offerten mit bis zu maximal 100 Stück Aktien vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, 
gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten und kleine 
Restbestände zu vermeiden und damit die technische Abwicklung des Aktienrückkaufs zu 
erleichtern. Auch eine faktische Beeinträchtigung von Kleinaktionären kann so vermieden 
werden. Im Übrigen kann die Repartierung nach dem Verhältnis der angebotenen Aktien 
(Andienungsquoten) statt nach Beteiligungsquoten erfolgen, weil sich das 
Erwerbsverfahren so in einem wirtschaftlich vernünftigen Rahmen technisch abwickeln 
lässt. Schließlich soll eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen zur Vermeidung 
rechnerischer Bruchteile von Aktien vorgesehen werden können. Insoweit können die 
Erwerbsquote und die Anzahl der von einzelnen andienenden Aktionären zu erwerbenden 
Aktien so gerundet werden, wie es erforderlich ist, um den Erwerb ganzer Aktien 
abwicklungstechnisch darzustellen. Für die Aktionäre resultieren hieraus keine Nachteile. 
Der gebotene Kaufpreis oder die Grenzwerte der gebotenen Kaufpreisspanne je Aktie 
(jeweils ohne Nebenkosten des Erwerbs) dürfen den Durchschnitt der Schlusskurse der 
Aktien der Gesellschaft im XETRA-Handelssystem (oder in einem vergleichbaren 
Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten zehn 
Börsenhandelstagen vor dem Tag der öffentlichen Ankündigung des öffentlichen 
Angebots bzw. der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots um nicht 
mehr als 20 % über- oder unterschreiten. Ergeben sich nach der Veröffentlichung eines 
öffentlichen Angebots bzw. einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines solchen 
Angebots erhebliche Abweichungen des maßgeblichen Kurses, so kann das Angebot 
bzw. die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots angepasst werden. In diesem Fall wird 
auf den Durchschnitt der Schlusskurse der Aktien der Gesellschaft im XETRA-
Handelssystem (oder in einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter 
Wertpapierbörse während der letzten zehn Börsenhandelstage vor der öffentlichen 
Ankündigung einer etwaigen Anpassung abgestellt. Das öffentliche Kaufangebot bzw. die 
Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots können weitere Bedingungen und die 
Möglichkeit zur Präzisierung des Kaufpreises oder der Kaufpreisspanne während der 
Angebotsfrist vorsehen. 
 
b) Verwendung erworbener eigener Aktien und Ausschluss des Bezugsrechts 
 
Gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG kann die Hauptversammlung die Gesellschaft auch 
zu einer anderen Form der Veräußerung der erworbenen Aktien als über die Börse oder 
durch ein Angebot an alle Aktionäre ermächtigen. Dabei kann das Bezugsrecht der 
Aktionäre ausgeschlossen werden.  
 
Voraussetzung ist dabei in der hier unter Tagesordnungspunkt 12 lit. c Ziffer 2 
vorgeschlagenen Alternative, dass die eigenen Aktien entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenkurs der bereits börsennotierten 
Aktien der Gesellschaft im Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Ein 
Abschlag von bis zu 5 % vom aktuellen Börsenkurs wird in der Regel als nicht wesentlich 
angesehen. Von einem solchen gesetzlich möglichen und in der Praxis üblichen 
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Bezugsrechtsausschluss wird hier Gebrauch gemacht. Die Möglichkeit der Veräußerung 
eigener Aktien unter Bezugsrechtsausschluss und in einer anderen Form als über die 
Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre liegt angesichts des starken Wettbewerbs 
an den Kapitalmärkten im Interesse der Gesellschaft. Für die Gesellschaft eröffnet sich 
damit die Möglichkeit, nationalen und internationalen Investoren eigene Aktien schnell und 
flexibel anzubieten, den Aktionärskreis zu erweitern und den Wert der Aktie zu 
stabilisieren. Mit der Veräußerung zu einem den Börsenpreis nicht wesentlich 
unterschreitenden Kaufpreis sowie mit der Begrenzung der Anzahl der in dieser Weise 
veräußerten Aktien, die – zusammen mit der Anzahl anderer während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
ausgegebener neuer Aktien – 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der 
Hauptversammlung vorhandenen Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreiten 
dürfen, und zwar weder zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch – sofern dieser Wert 
geringer ist – zum Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung, werden die 
Vermögensinteressen der Aktionäre angemessen gewahrt. 
 
Nach dem zu Tagesordnungspunkt 12 lit. c Ziffer 3 vorgeschlagenen Beschluss hat die 
Gesellschaft darüber hinaus die Möglichkeit, eigene Aktien zur Verfügung zu haben, um 
diese bei Unternehmenszusammenschlüssen, beim Erwerb von Unternehmen, 
Unternehmensbeteiligungen oder Teilen von Unternehmen als Gegenleistung anbieten zu 
können. Hiermit soll der Gesellschaft ermöglicht werden, entsprechende Akquisitionen 
gegen Gewährung von Aktien zu tätigen. Die Gesellschaft steht im globalen Wettbewerb 
mit anderen im Bereich der Initiierung von Investments und dem Investment- und 
Assetmanagement tätigen Unternehmen. Die Gesellschaft muss daher jederzeit in der 
Lage sein, den sich ändernden Gegebenheiten des schnelllebigen internationalen 
Wettbewerbs Rechnung zu tragen und im Interesse ihrer Aktionäre schnell und flexibel zu 
handeln. Um auf diese Veränderungen reagieren und damit die Wettbewerbsposition der 
Gesellschaft erhalten oder sogar verbessern zu können, ist die Option notwendig, etwa 
um Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen erwerben zu können. Um die 
Liquidität der Gesellschaft zu schonen, kann es sich im Einzelfall anbieten, solche 
Erwerbe mit Aktien der Gesellschaft zu bezahlen. Die Praxis zeigt auch, dass die Inhaber 
attraktiver Akquisitionsobjekte als Gegenleistung häufig die Verschaffung von 
stimmberechtigten Aktien der erwerbenden Gesellschaft verlangen. Bei Einräumung eines 
Bezugsrechts an die Aktionäre wäre daher möglicherweise eine Akquisition gegen 
Gewährung von Aktien im Einzelfall nicht möglich und die damit für die Gesellschaft und 
die Aktionäre verbundenen Vorteile könnten nicht erreicht werden. Konkrete 
Erwerbsvorhaben bestehen zurzeit nicht. Sollten sich künftig Möglichkeiten zu 
Unternehmenszusammenschlüssen, zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen 
und von Teilen von Unternehmen konkretisieren, wird der Vorstand jeweils sorgfältig 
prüfen, ob er von der Möglichkeit der Übertragung eigener Aktien zum Zweck des Erwerbs 
dieser Vermögensgegenstände Gebrauch machen darf. Er wird dies nur tun, wenn der 
Erwerb gegen Gewährung von Aktien der Gesellschaft im wohlverstandenen Interesse der 
Gesellschaft liegt. Auch der Aufsichtsrat wird seine Zustimmung nur unter dieser 
Voraussetzung erteilen. 
 
Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen wird der Vorstand darauf achten, dass die 
Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. Er wird sich insbesondere bei der 
Bemessung des Werts der als Gegenleistung gewährten eigenen Aktien am Börsenpreis 
der Aktien der Gesellschaft orientieren. Um einmal erzielte Verhandlungsergebnisse nicht 
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durch etwaige Schwankungen des Börsenpreises in Frage zu stellen, ist eine 
systematische Anknüpfung an einen Börsenpreis insoweit gegebenenfalls nicht möglich.  
 
Weiterhin soll der Gesellschaft unter Tagesordnungspunkt 12 lit. c Ziffer 4 die Möglichkeit 
eingeräumt werden, Optionsrechte, die von der Gesellschaft aufgrund des von der 
Hauptversammlung unter Tagesordnungspunkt 11 lit. a) zur Beschlussfassung 
vorgeschlagenen Aktienoptionsprogramm 2018 an Mitarbeiter der Gesellschaft sowie 
Mitglieder des Vorstands ausgegeben werden, mit eigenen Aktien der Gesellschaft zu 
bedienen. Das Aktienoptionsprogramm 2018 sieht für einen Zeitraum von fünf Jahren die 
Ausgabe von Optionsrechten zum Bezug von insgesamt bis zu 900.000 auf den Inhaber 
lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der Gesellschaft vor, was einem 
Anteil von ca. 10 % des Grundkapitals entspricht. Für das Aktienoptionsprogramm 2018 
soll von der Hauptversammlung gleichzeitig unter Tagesordnungspunkt 11 ein bedingtes 
Kapital beschlossen werden, aus dem die Aktienoptionen bedient werden können. Es wird 
vorgeschlagen, beide Möglichkeiten der Bedienung, sowohl aus eigenen Aktien als auch 
aus dem bedingten Kapital, vorzusehen, damit die Gesellschaft ihre Entscheidung nach 
der im konkreten Fall jeweils sinnvollsten Variante treffen kann. 
 
Schließlich können die Aktien aufgrund des zu Tagesordnungspunkt 12 lit. c Ziffer 1 
vorgeschlagenen Beschlusses von der Gesellschaft eingezogen werden, ohne dass 
hierfür eine erneute Beschlussfassung der Hauptversammlung erforderlich wäre. Gemäß 
§ 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG kann die Hauptversammlung einer Gesellschaft die Einziehung 
ihrer voll eingezahlten Stückaktien beschließen, ohne dass hierdurch eine Herabsetzung 
des Grundkapitals der Gesellschaft erforderlich wird. Die hier vorgeschlagene 
Ermächtigung sieht neben der Einziehung mit Kapitalherabsetzung diese Alternative 
ausdrücklich vor. Durch die Einziehung einer Aktie ohne Kapitalherabsetzung erhöht sich 
automatisch der rechnerische Anteil der übrigen Stückaktien am Grundkapital der 
Gesellschaft. Der Vorstand soll darüber hinaus auch ermächtigt werden, die im Rahmen 
der Einziehung erforderlich werdenden Satzungsänderungen vorzunehmen. 
 
Der Aufsichtsrat kann im Rahmen seines pflichtgemäßen Ermessens über die ohnehin 
vorgesehenen Zustimmungserfordernisse hinaus bestimmen, dass Maßnahmen des 
Vorstands auf der Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung gemäß § 71 Abs. 
1 Nr. 8 AktG nur mit seiner Zustimmung vorgenommen werden dürfen. 
 
Bei einer Veräußerung der eigenen Aktien durch ein öffentliches Angebot an alle 
Aktionäre soll der Vorstand berechtigt sein, das Bezugsrecht der Aktionäre für 
Spitzenbeträge auszuschließen. Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ist 
erforderlich, um eine Abgabe erworbener eigener Aktien im Wege eines 
Veräußerungsangebots an die Aktionäre technisch durchführbar zu machen. Die als freie 
Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen eigenen Aktien werden 
entweder durch Verkauf an der Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die 
Gesellschaft verwertet. 
 
Soweit der Vorstand während eines Geschäftsjahres die Ermächtigung ausnutzt, wird er in 
der folgenden Hauptversammlung hierüber berichten. 
 
Hamburg, im Juli 2018 
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Der Vorstand 


